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Die Kommission für Regionalplanung und Strukturfragen des Regionalrates nimmt 

die Antwort der Bezirksregierung zur Kenntnis. 
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Antwort der Bezirksregierung: 

 

Die Fragen werden gemeinsam beantwortet. 

Die Firma Reuter beabsichtigt die Ansiedlung eines Sanitär Logistikbetriebes im In-
dustriepark Mühlenerft mit 47.000 m² Betriebsfläche sowie einer 5.500 m² großen 
Verkaufsfläche für Bad- und Sanitäreinrichtungen. 

Die geplante Warenausstellung ist mit 5.500 m² großflächig und bietet die Möglichkeit 
des sofortigen Warenerwerbs durch Endverbraucher über eine Vor-Ort-Bestellung im 
Online-Shop und Ausgabe der Ware an der „Abholtheke“. 

Daher ist die geplante Warenausstellung ein großflächiges Einzelhandelsvorhaben 
nach § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO). Danach darf das Vorhaben 
gemäß dem gültigen LEP NRW nur im Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) ange-
siedelt werden. Ausnahmen von dieser Regel können nur im Einzelfall unter ganz 
engen Voraussetzungen ermöglicht werden, die hier nicht einschlägig sind. Nach 
obergerichtlicher Rechtsprechung (zuletzt OVG NRW, 29.09.2016; 10 A 1574/14) 
fallen Vorhaben in der beschriebenen Größenordnung regelmäßig unter § 11 Abs. 3 
BauNVO und dürfen nur innerhalb von Sondergebieten im ASB angesiedelt werden. 

In zahlreichen Gesprächen hat die Bezirksregierung die Stadt Bedburg und das Un-
ternehmen bei diesem auch für die Region wichtigen Ansiedlungsvorhaben beraten 
und unterstützt.  So hat die Bezirksregierung dem Unternehmen und der Stadt meh-
rere Varianten vorgeschlagen, die die Ansiedlung des wesentlichen Teils des Vorha-
bens an dem Standort ermöglicht hätte. Letztlich war leider auf dieser Basis kein 
Kompromiss zu finden. 
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